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festigende Wirkung der Arbeit ans den Menschen far etliche Ttnnden ausschaltet.
Nichts beweist den Tegen der Arbeit besser als der Uniegen, der fiir so viele
im 5onnta,i liegt, Tie Arbeitslosigkeit ist ein moralisches Matteis. ans dein
unzählige Tchivacbe ausglitschen, Tie bedeutet siir nnanche den materielle» und
sittlichen Ruin. Tie schasst Verbitterung gegenüber Behörden und Verhältnissen,

sie fördert den Alkoliolismns niit all seinen unheimlichen Begleiterscheinungen.

Tie schasst den Nährboden fiir alle mögliche» revolutionären (bedanken
nud Umtriebe und wird damit siir den Ttaat zu einer öffentlichen kW'-
fahr, Infolge Berlnstes der wirtschaftlichen Telbstäudigkest und Telbsttätig-
keit tritt so leicht eine Lähmung der sittlichen Widerstandskraft ein, die fiir
Hamilienlebeu und sociales Pflichtgefühl von verhängnisvollen folgen sein
kann. Mit einem Worin die Arbeitslosigkeit ist eine soziale Arankheit, deren
Bekämpfung fiir Ttaat, Industrie und Bolt im Interesse ihrer Teibsterhaltuug
siegt. L. Marty. VN-, TSß.

Wallis. (V e s e h ü b er die öf f e ntli rh e A r m e n P f l e g e. Mit
Botschaft vom 1!ä, Avril Ul2U hat der Ttaatsrat des Hantons Wallis dem Utroszen
Rat einen „(Vestchesentwnrf über dir öffentliche Armenpflege" unterbreitet. Nach
diesem Tntwurf sorgt die öffentliche Armenpflege:

n) fiir den Lebensunterhalt von Personen, die offenkundig unfähig sind, ihren
Unterhalt selbst zu brstreiteiu

l>) fiir vorübergehende Unterstützung von solchen Türftigen, die zwar arbeits-
und erlverbsfähig sind, denen es aber zeitwise an den nötigen
Lebensbedürfnissen gebrichst

<h für den Unterhalt von lustlosen und verwahrlosten Kindern, fiir ihre
religiose Erziehung, ihre körperliche und geistige Entwicklung und ihre
gewerbliche Ausbildung:

<1) für die Unterbriitgnng von unheilbaren, irrsinnigen uud armen Kranken
in Anstalten, dst den Bedürfnissen dieser hststdiirfligen entsprechen.

Unter Aufsicht des Ttaatsratrs und der Regierungsstatthalter wird die
öffentliche Armenpfstge von den Weinrinden und Bürgerschaften zugunsten de>-

Walliierbürger ausgeübt, die sieb in einem der erwähnten Hätte befinden. Ten
transportunsäbiaen Angehörigen, anderer Hantone, sowie den Ausländern
wird, nach Mastgabe der einschlägigen Bundesgesebgebung und der Nsttww
lassungsverträae, die nötige tlnterstühung und ärztlich" Hilfe »'leistet. Tie
daherigen Hosten sind auf Grund der Wegenseitigkeit von den Gcineinden zu
tragen, mit Ausnahme jedoch der an durchreisende kranke Ausländer »"leisteten
Untersuchung, die von, Ttaate zu tragen ist,

T>e Armenpfleae der ansier Hanton ansässigen notdürftigen Walliser
ist zu Lasten der Heimatgemeindr, Tie Heimschaffnng eines Unterstül'ten kaun,

nur verlangt werden, wenn si» iolvobl im Interesse der Gemeinde als des
Unterstützten geboten ist. Ter Grosse RA ist zuständig, mit andern Kantonen Kon kor-
date über die öffentliche Armenpflege abzusebliesten,

WeiS nun die Armenpfleae der im Hauton mstärstaen Walliser anbetritst,
so ist sie entweder zeitweilig oder dauernd. Im erster» Halle ist sie ansschliestlich
zu Lasten der Wohnsibgemeinde, Tattert sie länger als ein Jahr, so ist sie als
eine dauernde anzusehen. Tie ist zu Lasten der Hstmatgemeinde im nachae-

nannten Verhältnisse: Tie Heimatgemeinde zahlt W der UnterstützungSkosteu,
wenn der Dürftige weniger als 1st Jahre in seiner Wolmsihgemeinde weilt: die
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Hülste der Kosten, wenn er dort mehr als 1<I Jahre nnd bis 2tt tendre ansässig

war: den Viertel der Kosten, wenn der Wohnsitz länger al? 2lj Jahre gedauert
Hot. Es wird den Gemeinden ausdrücklich verboten, ihre Uuterstübten dein
Mindestbietenden oder ans dein Wege der Steigerung in Pflege zu neben.

Tie Srgane der öffentlichen Armenpflege sind: die Wohltätigkeitsans-
schiisse, die Neniernnnsstattbnlter, dos mit der Armenpflege betronte Departe-
nient nnd der Staatsrat.

Die Gemeinden bestreiten die Ausgaben fiir die Armenpflege i

a) aus dem Einkommen des Nriucnsondsi
1>) ans einer Portveguabiue vom Stenerertragi
e) ans den Beitränen der Bürgerschaften.

Die Bürgerschaften haben ö ll I der Gebühr für die Aufnahme von neuen
Bürgern dein Armenfonds der Gemeinde ziizulvenden. Tie vergüten den

Mnnizipalitäten die Arinenpflene der Burner durch eine Beisteuer, die M A
der Ausnutzen betranen kann, und insofern es die Burgereinnahiuen gestatten.
Geldvertcilnngen unter die Burgm können mir stattfinden, nachdem die Burnerschaft

ihre Beisteuer für die Armenpflege entrichtet bat. Alte Gemeinden
müssen einen hinreichenden Armenfonds besiben, der eventuell durch ein" besondere

Tteuer zu äufueu ist. Die Armeupflene der Gemeinde kann auch ermächtigt
werden, auf LiiruSgegeustände und -Mobiliar, auf Bälle, .Konzerte, öffentliche

Spiele usw. eine Gebühr zu erbeben. Unter dem Na inen „Kantonaler
Reserve- und Unterstütniuasfouds für Armeupflene" wird mit Sitz, in Titten
eine Stiftung nenründet, die zum Zwecke bat:

1. mit der finanziellen Beihilf" der Gemeinden den alltällig unnenügenden
ArmenfondS oder die Geldmittel für die Armenpflege einer Gemeinde zu nnter-
stüben:

2. die Wohltätigkeits- und Sürsorgem-stasteu zu grnndeii und auszustattm,
die der Graste Rat beschließen könnte. lBemuderes Dstret voraüebenst

Das letzte lll.f Kapitel betrifft die Pflick't des SV-ckes. sich an der Gründung

von Anstalten aller Art zu l'-teiligei'. di" der Ar>n":!"flege dienen können.
Schließlich Strafbestiinmungeu u"d Ner'chiedrnes

Damit wird das Geieb vom 2. Dezember IkM antaebob-'n.
Der Geiebeiitwnrf ist vom Großen Not? des Kantons Walsis in der S"v-

teuiberiession 1929 in "rster Lstuna durchbexaten und einstimiui" genehmstit
worden. B.

Lnzcrn. Das Geieb betr. den B eitritt des K a n t o n s L n Z e r n

z u m i u t e r k a n t o n a l e n K o n k o r d a t b e t r. d i e w o h u ö r tli cb e

A i' in e n u n t e r st ü t- n n a in d"r Schweiz wurde vom Grasten Rat in zweiter
Lesung am 29. November 1N2N angenommen.

Zürich. Durch Beschluß der Gennünd.naunainn'wna vom 12. Sent. 1929 ist

für die Gemeinde Nnti eine S i t f s k o m m i i s i o n lEinwobner-Armen-
pslege) gesclgzffen worden. Sie ist nah K 1 der Berordnnng eine amtliche Instanz
und als solche dem G uneiuderate unterstellt. Tie HA die Anstwbei U'iter»
stübungsbedürtti gen Niedergelassenen und vorübergehend in Not geratenen Bürgern

rasche, zweckeutsiuwchende Hilfe anaedeiben zu lassen: tülfsb würftstien Kan-
ton«biirgern auf Grund pou Art. Ill des zürcher Armengestbes vom 28. Juni
18-V die erste dringende Fürsorge zu leisten zu Kasten der Heimataeiueinde:
den Verkehr zwischen artsaulveienden lluterstückmugslwdürftigen und ihren
heimatlichen Armenbehörden zu vermitteln z Rat und Auskunft an Bedürftige und
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lnlssderà' Private ,;» erteile» und in Fühlung mit andern Hilss- und Für-
sorgeein>üclüungeu der Gemeinde dnn Bettel nnd der Tvppelnntetstntznug zu

steuern ' eventuelle Nemvurichluugen d.r 'stizialen Fürsorge zu studieren nnd
nötigenfalls eiuzusiihreu. icf 2.) ^>e Hilsskouuuissioi: destetjt ana !> VNitgliederu,
ioovou niiltdeslena 2 3 den loeiblichen <tzemeindegliedcrn verschiedener Kreise
rnltnonnnen iv.rdeu sollen: sie werden wir Einschluß des Präsidenten vom Ge-
ineinderate geivälilt. Er niniint dei der B.ietnmg daraus Rücksicht, das; sowalü
die R irchenpslege als Verwalterin des Opendgutes, als auch die bürgerliche
Arnieirpflege, ioivie der Fr.men-A rmenverein in der Ronunissiou vertreten seien.
El dr) Tie zur Dnrchsnhrnug der oben genannten Aufgaben nötiaen (Veldnlit-
tel setzen sich zusammen anst Rüückerslaltungen der heimatlichen Arunmbehörden;
jährlicher Beitrag der politischen Gemeinde: jährlicher Beitrag des Spend-
antest den van den Gemeiulwbebörden ausgefällten Bußen: allsältiaen freiwilligen

Gaben, Regaten usw. <s? El IV.

St. Gallen. Blinden- A lter s a s hl in S t. G alte n. In unmittelbarer

Nähe des ideal gelegenen Blindenheims St. Gallert ist dank der unermüdlichen

Fürsorge des vereürten Tirektors B. Altlierr unter freundlicher und
tatkräftiger Anteilnahme des Kantonalkomitees der Stiftung „Für das Alter"
eine neue Wohlfahrtseiurichtnng: das ostschweizcrische Blindenaltersasyl,
entstanden. In der ehemaligen Wirtschaft zur Fernsicht an der Bruggwaldstraße
Nr. 87 in St. Gallen-Ost wurde nach erheblichen Uinbaukosten am 1. Juli das
heimelige Altersasyl dem Betrieb übergeben. Es will den a r b e i t s u n f ä h i -

g e n Blinden des Rantons St. Gallen sowie der Kantone Thurgau, Appenzell,
Graubünden, Glarus und Schaffhansen einen ruhigen nnd stillen Platz für
ihren Lebensabend bieten. Wenn es die Nanmverhältnisse gestatten, werden
natürlich auch Angehörige anderer Rantone berücksichtigt. Die Räumlichkeiten
des massiv gebauten Hauses find durchaus schön nnd modern eingerichtet, einfach,
aber sauber möbliert nnd inachen einen außerordentlich günstigen Eindruck.
Wenn auch die Insassen und die es werden wollen von dieser äußeren Schönheit
leider nichts verspüren können, so müssen sie doch recht bald merken, daß sie hier
eine liebevolle Aufnahme nnd Behandlung erfahren.

Das ganze Haus ist fiir die Aufnahme von 13 Insassen und dem nötigen
Pflegepersonal eingerichtet. Für Reflektanten, die ans öffentlichen Mitteln
unterstützt werden, beträgt das tägliche Rostgeld im Marimnm 2 Fr. und darf
mit Rücksicht auf die gute Verpflegung als sehr bescheiden bezeichnet werden.
Bei Insassen, die über eigene Mittel verfügen oder für die wohlhabende
Verwandte einstehen, richtet sich die Höhe des Verpflegungsgeldes nach Maßgabe
der finanziellen Verhältnisse. Der Tarif der kantonalen Krankenanstalten wird
dabei als Norm angenommen.

Das mitten in Matten, am Waldessaum gelegene sonnige Heim darf allen,
die seiner bedürfen, aufs beste empfohlen werden. II. W.

St. Gallen. Das gegenwärtig noch in Kraft befindliche Ar in engesetz
stammt aus dem Jahre 1833 und hat sich längst als revisionsbedürftig erwiesen.
Eine zeitgemäße Ne v is i on wird vornehmlich die Aufgabe haben, einen
Ausgleich zwischen dem W o h » o r t s - und H e i in a t p r i mz i p zu schaffen.
Der Versuch, einen solchen herbeizuführen, ist, wie der Regierungsrat in seiner
Botschaft zum Entwurf eines Großratsbeschlusses über die interkommunals
Armenpflege ausführt, bereits gemacht und zwar mit gutem Erfolg: es ist die
,-interkantonale Vereinbarung betr. die wohnörtliche allgemeine
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Notunterstützimg während der Dauer des europäischen Krieges". Die daran
enthaltenen Grundsätze hat der Rcgiernngsrat auf Grund der ihm am In.
September 1914 erteilten außerordentlichen Vollmachten mit Beschluß vom .19.

Februar 1916 als auch für die i n t e r k o in m u n a l e Armenpflege maßgebend
erklärt. Dieser Beschluß ist heute noch in Kraft und soll erst außer Anwendung
kommen, wenn der dem Großen Rate vorgelegte Beschlnssesentwurf in Vollzug
tritt. Eine von der kantonalen Armenpflegerkonfcrenz veranstaltete Enquete
ergab, daß litt Gemeindearmenbshörden die vom Negicrungsrat für die Kriegszeit

geschaffene fortschrittliche Neuerung auch nach dem Kriege zu einer bleibenden

Einrichtung auszubauen wünschen: nur 4 beantworteten die bezügliche Frage
mit Nein und der Nest ließ die Frage offen oder fügte verschiedene Vorbehalte bei.

Art. 1 des Entwurfes enthält die Zweckbestimmung des Beschlusses:
Herbeiführung eines Ausgleiches zwischen der heimatlichen und der wohnörtlichen
Armenfürsorge. Art. 2 verlangt, daß sämtliche Unterstiitzungsgesuche bei der

Armenbehördc des Wohnortes anhängig gemacht werden: auch heimatliche
Geldspenden sollen durch die Organe der wohnörtlichen Armenpflege vermittelt werden,

damit diese die ihr übertragene Kontrolle wirksam durchführen kann, anderseits

ist der heimatlichen Behörde das Mitsprncherecht gewahrt. Die wohnörtliche

Armenbehörde hat nach Art. 4 auch die Ansprüche gegenüber beitragspflichtigen

Verwandten (Art. W8 u. 929 Schweiz. Z.G.B.) geltend zu wachen. KantouS-
bürger, die in einer andern als ihrer Heimatgemeindc ununterbrochen während
wenigstens 6 Monaten gewohnt und seit mindestens 1 Fahr weder für sich, noch für
Angehörige aus öffentlichen Kassen Unterstützung bezogen haben, werden im
Bedürfnisfalle in der Wohngemeinde unterstützuugsbercchtigt (Art. 5). Art. 6

zählt die Ausnahmen auf, bei denen die wohnörtliche Armenpflege nicht
einzutreten und deshalb die Heimatgemeinde für die Kosten allein aufzukommen
hat, so u. a. die Fälle von Anstaltsversorgung und von dauernder
Erwerbsunfähigkeit bei nicht mindestens lll-sährigcr Einwohuung in der betreffenden
Gemeinde. Art. 7 wahrt gutsituierten Ortsgemeinden das Recht, für ihre
Angehörigen allein zu sorgen. Was die Kostenrepartition betrifft, so ergab
die Enquête, daß 63 Gemeinden, also die große Mehrheit, die 69 Prozent
beizubehalten wünschen, und demgemäß bestimmt denn auch Art. 3: Au die nach

Abzug der Verwandtenbeiträge verbleibenden Nnterstüszungsauslagen für
Kantonsbürger, die am Wohnort unterstützungsberechtigt sind, haben die
Heimatgemeinden 69 Prozent zurückzuvergüten. Die nach Abzug der Verwandten-
beiträgc verbleibenden Unterstützungsauslagen für Personen und Familien,
die in ihrer Wohngemeinde nicht unterstiitzungsbcrechtigt sind, fallen ausschließlich

zu Lasten der Hcimatgemeinde.
Der Regierungsrat beantragt, diesen Beschluß dringlich zu erklären; er

soll rechtskräftig bleiben bis zum Inkrafttreten eines neuen Armengesetzes,
längstens aber für die Dauer von 3 Jahren vom Datum der Invollzugsetzung
an gerechnet, das der Regierungsrat bestimmt.

In der Sitz,»ig des Großen Rates vom 12. Januar 1921 wurde dieser Be-
schlussesautrag in der Fassung der vorberatendeu Kommission mit der Tring-
lichkeitsklausel mit 137 Stimmen einstimmig angenommen. 8t.

(5ine patentierte Lehrerin und
eine diplomierte Kindergärtnerin

oder Priaathaus. Knabenerziehungs-
Anstalt Grube, Niederwanqen
bei Bern.

Malerlehrling Lenin
kann unter P'u'stiqen Bedinflunaen bei
christlichem Meister eintreten. W. Dürig,
Dek.-und Flnchmaler, Kradolf, Kanton

Aon Dr. A. Charasch.
Preis Fr. 2.50.

^

Art. Institut LNell FüßU, Zürich.

Buchdruckerei „Effingerhof A.-G." in Brugg.
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